
Satzung  

Emder Drachenbootverein Cassens 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschä=sjahr  

Der Verein führt den Namen Emder Drachenbootverein Cassens. 
Er hat seinen Sitz in Emden, Geschä=sjahr ist das Kalenderjahr. 
Er wird in das Vereinsregister des Amtsgerichts Emden eingetragen. 
Danach lautet der Name „Emder Drachenbootverein Cassens“. 
Der Verein strebt die Mitgliedscha= der Deutschen Drachenbootliga an. 
Der Verein kann in weiteren OrganisaJonen Mitglied sein. 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze  

Der Zweck des Vereins ist die Förderung, Ausübung und Verbreitung des Drachenbootsports, 
einschließlich des WeQkampfsports. 
Er ist poliJsch, konfessionell und rassisch neutral. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiQelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
AbschniQs „SteuerbegünsJgte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Er ist nicht auf Gewinnerzielungsabsicht abgestellt.  
Der Verein arbeitet auf demokraJscher Grundlage.  
Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha=liche Zwecke. 
MiQel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in Ihrer Eigenscha= als Mitglieder auch 
keine sonsJgen Zuwendungen aus MiQeln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des Vereins fremd sind oder auch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 
begünsJgt werden. 



§ 3 Mitgliedscha= 

Der Verein besteht aus den  

• AkJven (ordentlichen) Mitgliedern 

• Fördernden (passiven) Mitgliedern 

• Ehrenmitgliedern 

§ 4 Erwerb der Mitgliedscha= 

Mitglied kann jede Person sowie auch eine jurisJsche Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts werden, sofern er/sie sich zur Beachtung der SatzungsbesJmmungen durch 
Unterschri= verpflichtet. Über den schri=lichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschri= der gesetzlichen Vertreter/-
innen. Ein Anspruch auf Mitgliedscha= besteht nicht.  
Förderndes (passives) Mitglied kann jede natürliche oder jurisJsche Person werden, die dem 
Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betäJgen. Für die Aufnahme gelten die 
Regeln über die Aufnahme akJver Mitglieder entsprechend. 

§ 5 Ehrenmitglieder  
Personen, die sich besonders um die Förderung des Drachenbootsports innerhalb des 
Vereins verdient gemacht haben, können auf Antrag des Vorstands durch Beschluss der 
Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder haben die 
gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sie sind jedoch von der Beitragszahlung befreit. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedscha=  
Die Mitgliedscha= endet durch 
AustriQ, 
Ausschluss 
Oder Tod. 
Der AustriQ ist dem Vorstand schri=lich zu erklären. Er ist nur zum Schluss eines 
Kalendervierteljahres zulässig. 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden wegen erheblicher Verletzung 
satzungsgemäßer Verpflichtungen, wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen 
des Vereins oder wegen groben unsportlichen Verhaltens. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied 
Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schri=lich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Mindesbrist von 10 Tagen schri=lich anzufordern. 
Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schri=licher oder digitaler Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder 
Umlagen in Höhe von mehr als 6 Monatsbeiträgen im Rückstand ist. Der Ausschluss kann 
durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate 
vergangen sind.  



Nach Beendigung der Mitgliedscha= besteht kein Anspruch auf einen Anteil am 
Vereinsvermögen. 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechJgt,  
a) An den Versammlungen des Vereins teilzunehmen und ihr SJmmrecht auszuüben. 

SJmmberechJgt sind nur Mitglieder über 18 Jahren. 
b) An den sportlichen und geselligen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen  
c) Die Einrichtungen des Vereines nach Maßgabe der hierfür getroffenen BesJmmungen 

zu nutzen 

Die Mitglieder sind verpflichtet, 

a) Sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereines sowie der 
angeschlossenen Verbände zu verhalten. Sie sind bei Nutzung der Einrichtungen des 
Vereins, bei Ausübung des Sportes und bei der Teilnahme an Veranstaltungen zu 
gegenseiJger Rücksichtnahme und Kameradscha= verpflichtet 

b) Nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln 

c) Die in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge im Einzugsverfahren zu entrichten. 

§ 8 Organe 

Die Organe des Vereins sind:  

a) Die Mitgliederversammlung  

b) Der Vorstand 

§ 9 Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung, genannt „Jahreshauptversammlung“, findet einmal 
jährlich im ersten Quartal staQ. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet staQ, wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert oder wenn 25 % der Mitglieder es schri=lich unter Angabe der Gründe beim 
Vorstand beantragen. 

§ 10 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 

• Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer/-innen, 

• Entlastung und Wahl des Vorstandes, 

• Wahl der Kassenprüfer/-innen, 



• Festsetzung der Beitragsordnung, 

• Satzungsänderung, 

• Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

• Beschlussfassung über Anträge, 

• Auflösung des Vereins. 

§ 11 Einberufung von Mitgliederversammlungen 

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorsitzenden schri=lich 
oder digital und durch Aushang. Die Einladung erfolgt unter Bekanntgabe der vorläufig 
festgesetzten Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen. Anträge zur Tagesordnung sind 
spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schri=lich 
einzureichen. 

§ 12 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

Die Mitgliederversammlung wird von dem /der Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Bei 
Verhinderung des Vorsitzenden wird die Versammlung von einem anderen anwesenden 
Mitglied des geschä=sführenden Vorstandes geleitet. 
Die Protokollierung erfolgt gemäß §19. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erscheinenden Mitglieder 
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst, bei SJmmengleichheit gibt die SJmmung des/der Versammlungsleiters/-in den 
Ausschlag. SJmmenthaltungen gelten als nicht abgegebene SJmmen. Schri=liche 
AbsJmmungen haben zu erfolgen, wenn ein anwesendes Mitglied dies verlangt. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. 

Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgesJmmt werden, wenn sie bis zum 
Ablauf des, der der Mitgliederversammlung vorgegangenen Kalenderjahres schri=lich bei 
dem/der Vorsitzenden des Vorstandes eingegangen und in der Einladung mitgeteilt worden 
sind. 

§ 13 STmmrecht und Wählbarkeit  
SJmmrecht besitzen alle Mitglieder über 18 Jahren. 
Das SJmmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, es ist nicht übertragbar. 
Mitglieder, denen kein SJmmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste 
teilnehmen.  



Gewählt werden können alle akJven Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

§ 14 Kassenprüfung  

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Personen zu 
Kassenprüfern. 
Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Die 
Kassenprüfer/-innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege 
mindestens einmal im Geschä=sjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen. Der vom 
Kassenwart vorgelegte Kassenbericht ist mit einem Prüfvermerk zu versehen. 
Die Kassenprüfer/-innen erstaQen der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschä=e die Entlastung des/der 
Kassenwartes/-in. 

§ 15 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus:  
a) Dem / der ersten Vorsitzenden 
b) Dem / der zweiten Vorsitzenden 
c) Dem / der Kassenwart/-in 
d) Dem / der Bootswart/-in 
e) Dem / der Schri= u. Pressewart/-in 

Der Vorstand führt die Geschä=e des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine TäJgkeit hat der Vorstand 
der Mitgliederversammlung zu berichten. 
Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die stellvertretende 
Vorsitzende und der/die Kassenwart/-in (geschä=sführender Vorstand) 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten drei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er 
bleibt bis zur Satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. Hiervon ist 
folgende Ausnahme zulässig: 
Bei Ausscheiden von einzelnen Vorstandmitgliedern im Laufe einer Wahlperiode kann der 
Vorstand beschließen, den freigewordenen Posten entweder von einem anderen 



Vorstandsmitglied oder einer Person aus den Reihen der Mitglieder kommissarisch zu 
besetzen. 

§ 19 Protokollierung von Beschlüssen 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und des Vorstandes ist unter Angabe von 
Ort, Zeit und AbsJmmungsergebnis jeweils eine Niederschri= anzuferJgen. Die Niederschri= 
ist von dem /der Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter/-in und dem / der Schri=führer/-in 
zu unterschreiben. Sollte der / die gewählte Schri=führer/-in nicht anwesend sein, ist vom / 
von der Versammlungsleiter/-in zu Beginn der Sitzung ein Schri=führer zu besJmmten. 

§ 20 Wander- und Ehrenpreis 

Gewonnene Wander- und Ehrenpreise gehen grundsätzlich in das Eigentum des Vereins über 
und werden im Clubraum ausgestellt.  

§ 21 Auflösung des Vereins 

Zur Auflösung des Vereins ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach den 
Vorschri=en dieser Satzung einzuberufen. Eine Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins ist nur möglich, wenn mindestens 75% der sJmmberechJgten ordentlichen 
Mitglieder anwesend sind. Für die Auflösung ist eine Mehrheit von 75% erforderlich. Sind bei 
der Beschlussfassung über die Vereinsauflösung weniger als 75 % der sJmmberechJgten 
ordentlichen anwesend, so muss die Versammlung nach Ablauf von 4 Wochen erneut 
einberufen werden. Die Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des 
bisherigen Vereinszweckes fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Emden, die es für 
gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat. 

§22 Ha=ung  

Der Verein ha=et für nicht … 
• … für Körperschäden bei Mitgliedern oder Gästen, die bei der Ausübung des Sportes, 

bei der An- und Abfahrt zum Vereinsgelände oder bei der Teilnahme an Veranstaltung 
entstehen  



• … für Sachschäden an im Vereinhaus gelagerten  Ausrüstung und sonsJgem 
Privatbesitz der Mitglieder und Gäste 

Die Mitglieder haben ihre Gäste auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. 
Die Ha=ung gemäß § 31 BGB wird hierdurch nicht berührt. 

§ 23 Inkra=treten 

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Gründungsversammlung des Vereins am 
15.02.2018  beschlossen worden und triQ mit soforJger Wirkung in Kra=. 

Emder Drachenbootverein Cassens 

Der Vorstand 


